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Mit der Publikation von Forschungsberichten will das IAB der Fachöffentlichkeit Einblick in 
seine laufenden Arbeiten geben. Die Berichte sollen aber auch den Forscherinnen und Forschern 

einen unkomplizierten und raschen Zugang zum Markt verschaffen. Vor allem längere Zwischen- aber 
auch Endberichte aus der empirischen Projektarbeit bilden die Basis der Reihe, die den bisherigen 

„IAB-Werkstattbericht“ ablöst. 
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Abstract 

Das Inkrafttreten des SGB II am 1.1.2005 bringt umfangreiche Änderun-

gen des Arbeitsmarktgeschehens in Deutschland mit sich. Deren wissen-

schaftliche Begleitung wird vom IAB als eine der wichtigsten kommenden 

Herausforderungen an die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betrachtet. 

Die folgende Darstellung strukturiert den Forschungsbedarf zum SGB II 

aus Sicht des IAB. 

Die hier skizzierten Forschungsansätze bedürfen weiterer Diskussion und 

Spezifizierung sowie sicherlich auch der Ergänzung. Ausgeklammert wer-

den an dieser Stelle sich mit dem Optionsgesetz verbindende Zusatzfrage-

stellungen. Zudem ist nicht davon auszugehen, dass das IAB alle genann-

ten Themen bearbeiten wird: § 55 SGB II sieht explizit vor, dass Dritte 

mit Teilen der Wirkungsforschung beauftragt werden können. 
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1 Der Forschungsauftrag des SGB II 
Das zweite Buch des Sozialgesetzbuches – das SGB II – tritt am 1. Januar 

2005 in Kraft. Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe werden zu einer einheitli-

chen Grundsicherung für Arbeitslose zusammengeführt. Ziel des Gesetzes 

ist eine effizientere Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger. Durch 

einheitliche Zuständigkeit für Vermittlung, finanzielle Absicherung und so-

ziale Dienstleistungen zur Unterstützung der Eingliederung sollen „Ver-

schiebebahnhöfe“ zwischen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in Zukunft 

vermieden werden. 

Leistungen zum Unterhalt setzen verstärkt Eigeninitiative bei der Arbeitsu-

che und die Bereitschaft voraus, durch Arbeit die Abhängigkeit des Haus-

halts von Transferzahlungen zu beenden (bzw. im Fall der Arbeitsgelegen-

heiten generell eine Arbeit aufzunehmen). Die Sicherung des Lebensun-

terhalts durch Arbeitslosengeld II (Alg II) und Sozialgeld für nicht er-

werbsfähige Haushaltsmitglieder orientiert sich an strengeren Bedürftig-

keitskriterien, die für einen Teil der bisherigen Bezieher von Arbeitslosen-

hilfe zum Wegfall der Leistung oder Kürzungen führen werden. Grundsätz-

lich ist jede Erwerbstätigkeit zumutbar. Bei fehlender Eigeninitiative sowie 

Ablehnung einer angebotenen Erwerbstätigkeit oder Eingliederungsmaß-

nahme erfolgt eine Kürzung der Leistung. Die zu erwartenden konkreten 

Eingliederungsschritte werden in Eingliederungsvereinbarungen festgehal-

ten. Gleichzeitig sind umfassendere Fördermöglichkeiten vorgesehen. Die 

meisten Instrumente des SGB III stehen auch für Alg II-Empfänger1 zur 

Verfügung. Hinzu kommen weitere Hilfestellungen, insbesondere die Un-

terstützung bei der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehö-

rigen. Die Anrechnung von Nebenverdiensten wurde modifiziert. Mit einem 

Einstiegsgeld kann die Aufnahme auch von niedrig entlohnter Beschäfti-

gung unterstützt werden. 

Träger der Grundsicherung sind i. d. R. die Bundesagentur für Arbeit (BA) 

und kommunale Träger, die in Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) kooperie-

ren. Daneben wird es in einer Experimentierphase 69 Kommunen ermög-

licht, die gesamte Durchführung der gesetzlichen Regelungen zu über-

nehmen. 

                                                
1 Hier und im Folgenden wird zur Vereinfachung die männliche Form verwendet. 
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Der Gesetzgeber hat die tief greifenden und umfassenden Reformen des 

Sozialsystems mit Forschungsaufträgen verbunden. Für das IAB besteht 

der Auftrag, die Wirkung des Gesetzes hinsichtlich der Eingliederungsleis-

tungen und der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu evalu-

ieren (§ 55 SGB II in Verbindung mit § 282 SGB IIII). Das BMWA wird 

darüber hinaus die Umsetzung des SGB II durch optierende Kommunen 

nach der Experimentierklausel im Vergleich zur Aufgabenwahrnehmung 

durch die Agenturen für Arbeit untersuchen (§ 6c SGB II). 

Die Forschungsproblematik stellt sich dabei als komplex dar, da die Ver-

änderung der materiellen und sozialen Absicherung von Personen und 

Haushalten, modifizierte Zugangsregelungen zur Grundsicherung sowie 

neue organisatorische und institutionelle Zuständigkeiten eng miteinander 

verknüpft sind. Zu unterscheiden ist zwischen 

• kurzfristigem Forschungsbedarf im Zusammenhang mit der Umstellung 

des Leistungsrechts auf Alg II, insbesondere in Hinsicht auf die Ermitt-

lung der neuen Mengengerüste und die Durchführung von Implementa-

tionsstudien, 

• mittel- bis längerfristigem Forschungsbedarf auf der individuellen, der 

Haushalts-, der betrieblichen, der regionalen und der gesamtwirtschaft-

lichen Ebene wie auch im internationalen Vergleich. 

Die folgenden Überlegungen beschreiben zunächst kurz die Datenlage und 

die Datenanforderungen. Im Anschluss wird aufgezeigt, welche For-

schungsaufgaben sich aus Sicht des IAB stellen, wobei kein Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben wird. Die Finanzierung zentraler Forschungsvorha-

ben erfolgt dabei über den Bundeshaushalt. Entsprechende Vereinbarun-

gen mit dem BMWA sind vorgesehen (§ 55 SGB II). 

2 Datenlage und Datenanforderungen 
Grundsätzlich ist eine zentrale Voraussetzung für Forschungsvorhaben zur 

Reform, dass zügig eine einheitlich strukturierte Individualdatenbasis für 

Leistungsempfänger nach SGB II erstellt wird, die Daten aus Arbeitsagen-

turen, Arbeitsgemeinschaften und Kommunen, die an der Experimentier-

phase teilnehmen, umfasst. Weiterhin ist es für eine fundierte Wirkungs-

forschung zwingend erforderlich, diese Daten über eine einheitliche Kun-

dennummer auf individueller Basis mit Informationen über Beschäfti-
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gungszeiten, Leistungsbezugszeiten vor dem 1.1.2005, Bezugszeiten von 

Alg I nach dem 1.1.2005, Maßnahmenteilnahmen nach SGB III und SGB II 

sowie Bewerberangebotsinformationen zu verknüpfen. Wünschenswert 

- aber in absehbarer Zeit wohl kaum realisierbar - wäre weiterhin eine Er-

gänzung der Datenbasis um Zeiten des Sozialhilfebezugs vor dem 

1.1.2005. 

Gegenwärtig ist die Datenlage zum Zeitpunkt der Umstellung noch un-

übersichtlich. Insbesondere ist nicht geklärt, zu welchem Zeitpunkt Daten 

aus den Kommunen integriert werden. Über den Merkmalskatalog der 

nach § 51b Abs. 5 SGB II zu übermittelnden Daten wurde zwischenzeitlich 

Benehmen hergestellt.2 Die zu bildenden Arbeitsgemeinschaften werden 

an den BA-Datenfluss angeschlossen; die Anlaufphase ab Januar 2005 

wird jedoch vermutlich von Umstellungsproblemen geprägt sein. Priorität 

wird bei der Sicherstellung der finanziellen Leistungen liegen. Unabdingbar 

für die Erfüllung des gesetzlichen Forschungsauftrages ist jedoch auch, 

dass zeitnah Einzeldatensätze mit Kundennummern für die Empfänger von 

Alg II zur Verfügung gestellt werden. 

Inwieweit sich der Datenbedarf für die anstehenden Forschungsaufgaben 

aus Prozessdaten der BA hinreichend decken lässt, ist fraglich; zum Bei-

spiel fehlen dort Informationen zum bisherigen Sozialhilfebezug - im Be-

sonderen auch auf Haushaltsebene. Weiterhin befindet sich die Beschäftig-

tenstatistik ca. 9 Monate vom aktuellen Rand (in einer eingeschränkten 

Version, in der Vollversion sogar 18 Monate), sodass sich die Eingliede-

rung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nur mit entsprechen-

der Zeitverzögerung überprüfen lässt. Daher ist für die folgenden Ausfüh-

rungen einschränkend festzuhalten, dass aufgrund der Datenproblematik 

und notwendiger zeitlicher Vorläufe gehaltvolle Wirkungsanalysen erst 

längerfristig durchführen lassen werden und gegebenenfalls ergänzende 

Befragungen erfordern. 

                                                
2 Vgl. Schreiben BA PG SGB II-Kommunen vom 11.10.2004 an die Kommunalen Spit-

zenverbände. 
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3 Kurzfristiger Forschungsbedarf 

3.1 Mengengerüste, Strukturen und Bewegungen 
In der Anfangsphase der Umstellung besteht eine zentrale Aufgabe darin, 

Mengengerüste und Strukturen sowohl der erwerbsfähigen Hilfebedürfti-

gen nach SGBg II als auch der Bedarfsgemeinschaften und der nicht er-

werbsfähigen Personen darzustellen, da die bisherigen Schätzungen mit 

großer Unschärfe behaftet sind. Im Kern geht es um eine Übergangsmat-

rix, in der die Ströme der Leistungsbezieher und Nichtleistungsbezieher 

nach altem Recht in die Gruppen nach neuem Recht erfasst sind. An ent-

sprechenden Prognosen orientieren sich die Politikberatung für die Finanz-

ausstattung und -planung sowie die Steuerung des Mitteleinsatzes. Zu 

prüfen ist dabei insbesondere auch, inwieweit sich die neue Rechtslage für 

unterschiedliche Gruppen von Arbeitslosen - z. B. nach Geschlecht oder 

Alter - unterschiedlich auswirkt. So ist z. B. zu beachten, dass arbeitslose 

Frauen zunehmend in die Stille Reserve abwandern könnten. 

Das IAB wird hier bei der zeitnahen Aufbereitung und Interpretation der 

durch die BA bereitgestellten Basiszahlen eine beratende Funktion über-

nehmen. Darüber hinaus gilt es, die Mengengerüste und Strukturen nach 

den arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Vorgaben des SGB II zu analysie-

ren, auf soziale Problemlagen zu untersuchen und die bisherigen Aktivie-

rungsbemühungen den Personenkreisen zuzuordnen. 

3.2 Implementation 
Analytische Fragestellungen zur Implementation von Alg II und den neu 

strukturierten Leistungen zur Eingliederung umfassen ein breites Spekt-

rum – angefangen von Fragen zur Programmierung, Einführung und wei-

teren Umsetzung unter dem Aspekt der (zentralen) Steuerung bis hin zu 

Fragen zur dezentralen Umsetzung bei regional unterschiedlichen Prob-

lemlagen und Handlungskonstellationen. Ziel ist die Ermittlung des kausa-

len Stellenwerts institutioneller Strukturen und Prozesse für Zielerreichung 

oder Zielverfehlung. 

Nach gegenwärtigem Stand ist mit einer regional sehr differenzierten Aus-

gestaltung der Kooperation zwischen Arbeitsämtern und Kommunen zu 

rechnen. Die Ausgestaltung könnte sich als wichtige Kovariate für die Eva-

luation von Eingliederungspolitiken herausstellen. Eine Implementations-
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analyse zu Alg II und den vorgesehenen Eingliederungsleistungen sollte 

entsprechend einen Schwerpunkt auf Fragen zur regional heterogenen 

Umsetzung der Kooperation und deren Ergebnisrelevanz setzen. Geson-

dert zu analysieren sind die im Rahmen der Experimentierklausel zugelas-

senen kommunalen Träger. Eine umfassende Implementationsstudie 

könnte möglicherweise die Forschungsbedarfe nach §§ 55 und 6c SGB II 

gleichermaßen abdecken, da weitgehend die gleichen Akteure einzubezie-

hen sind Besonderes Augenmerk ist der Vorgehensweise der Job-Center, 

der Fallmanager sowie der Einigungsstellen zu widmen. 

Obwohl es wünschenswert ist, zeitnah Entwicklungstrends aufzuzeigen, 

erfordern entsprechende Analysen umfangreiche Vorarbeiten und Zusatz-

erhebungen, die realistischerweise frühestens im 2. Quartal 2005 begon-

nen werden können. 

4 Mittelfristiger Forschungsbedarf auf der Indivi-
dualebene 

4.1 Instrumente des SGB III für Alg II-Empfänger 
Auf der Personenebene knüpft umfangreicher Forschungsbedarf überwie-

gend an die Regelungen des Kapitels 3, SGB II - Leistungen zur Eingliede-

rung in Arbeit - an. In § 16 (1) sind zunächst die möglichen Leistungen an 

Hilfeempfänger nach SGB III aufgelistet, die sich auch an Alg II-Empfän-

ger richten. Dieses sind Beratung und Vermittlung, Maßnahmen zur Ver-

besserung der Vermittlungsaussichten, Förderung der Aufnahme einer Be-

schäftigung (aber nicht einer selbständigen Tätigkeit) sowie Förderung der 

beruflichen Weiterbildung. Weiterhin können alle Leistungen des SGB III 

an Arbeitgeber gewährt werden. Von den Leistungen an Träger sind die 

Berufsausbildung, Eingliederungshilfen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

und Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen förderungsfähig. 

Schließlich können diverse übergangsweise mögliche Hilfestellungen ge-

währt werden, z. B. die Beauftragung Dritter mit Eingliederungsmaßnah-

men oder der Einsatz von Vermittlungsgutscheinen. 

Forschungsleitende Fragen sind dabei: 

• Wie strukturiert sich der Instrumenteneinsatz auf die leistungsrechtlich 

neu gruppierten Arbeitslosen?  
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• Wie erfolgreich ist der Maßnahmeneinsatz bei Alg II-Beziehern?  

Wichtige Ergebnisvariablen sind dabei zunächst die Dauer von Leistungs-

bezug und Arbeitslosigkeit, Übergänge in Erwerbstätigkeit und Nichter-

werbstätigkeit sowie die Qualität der aufgenommenen Arbeitsverhältnisse. 

Weiterhin ist jedoch zu beachten, dass die Grundsicherung auch sozialpoli-

tische Ziele verfolgt, so dass im Vergleich zu Alg I-Beziehern zusätzliche 

Erfolgskriterien angelegt werden müssen – zu nennen ist hier z. B. der 

„Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit“, für den zunächst ein Messkonzept 

entwickelt werden muss. 

Weiterhin ist von Interesse, welche Instrumente für welche Maßnahmen-

teilnehmer besonders geeignet sind: 

• Wie unterscheiden sich Eingliederungseffekte bei Beziehern von Alg I, 

Alg II, Empfängern eines befristeten Zuschlags zum Alg II (§ 24, 

SGB II) und arbeitslos gemeldeten Nicht-Leistungsempfängern? Wie un-

terscheiden sich die Eingliederungseffekte von Maßnahmeteilnehmern 

vor und nach der Einführung von Alg II? 

Hier dürften einerseits beträchtliche Synergieeffekte mit laufenden Arbei-

ten zu SGB III-Instrumenten vorliegen. Andererseits ist zu vermuten, dass 

sich eine Kontrollgruppengenerierung - zur Ermittlung kausaler Effekte 

dürfen eben nur hinreichend vergleichbare Personen verglichen werden - 

ausgesprochen schwierig gestalten dürfte (vgl. auch Abschnitt 4.4). 

4.2 Begleitende Maßnahmen („Sozialhilfespezifische In-
strumente“) 

In § 16 (2) SGB II wird zudem eine Anzahl neuer Instrumente eingeführt. 

Unter die „sozialhilfespezifischen“ Leistungen fallen Schuldnerberatung, 

psychosoziale Betreuung und Suchtberatung. Darüber hinaus wird Unter-

stützung bei der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen ange-

boten. Da die häusliche Betreuungs- und Pflegearbeit überwiegend von 

Frauen geleistet wird, sind diese Begleitmaßnahmen für die Eingliederung 

weiblicher Hilfebedürftiger - und insbesondere von Alleinerziehenden - von 

entscheidender Bedeutung. Gewährt wird auch das Einstiegsgeld - ein Zu-

schuss zum Alg II bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung oder auch einer selbständigen Tätigkeit. 
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Hier ist zunächst zu prüfen, wie sich die Kundengruppe demographisch 

zusammensetzt. Zweitens ist durch Entwicklung und Anwendung geeigne-

ter Indikatoren (SGB II § 54) der Beitrag dieser Leistungen zur Integration 

der Alg II-Bezieher zu ermitteln. 

4.3 Arbeitsgelegenheiten (Zusatzjobs) 
Große Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit hat die in § 16 (3) 

SGB II geregelte Schaffung von Arbeitsgelegenheiten gefunden. Mit ihnen 

wird das Ziel verfolgt, erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit fin-

den können, mittels gemeinnütziger, zusätzlicher Arbeiten in den ersten 

Arbeitsmarkt einzugliedern, wenn dies durch andere Maßnahmen nicht 

möglich ist. Darüber hinaus dienen die Arbeitsgelegenheiten auch dem Er-

halt oder der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, der Qualifizierung 

sowie der sozialen Integration der Arbeitslosen. Da nicht für alle Zieldi-

mensionen valide Indikatoren zur Verfügung stehen werden, müssen diese 

- z. B. im Falle der Beschäftigungsfähigkeit - erst entwickelt bzw. adaptiert 

werden. Diese Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigung ergänzen 

die neu strukturierten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM). 

Gemäß der gemeinsamen Erklärung der kommunalen Spitzenverbände, 

der BAG Freie Wohlfahrtspflege und der BA vom 14.10.04 (vgl. BA-Presse-

info Nr. 89) gehören junge Arbeitslose unter 25 Jahren zu dem vorrangig 

zu fördernden Personenkreis mit dem Ziel der Qualifizierung/Ausbildung. 

Die konkrete Ausgestaltung der Zusatzjobs, z. B. hinsichtlich Dauer und 

Höhe der Förderung, soll sich an den individuellen Erfordernissen einer-

seits und den lokalen Gegebenheiten andererseits orientieren. Generelle 

Vorgaben werden nur insofern gemacht, als dass die Zusatzjobs nicht auf 

Dauer anzulegen sind. Längere Förderzeiten werden lediglich bei älteren 

Langzeitarbeitslosen in strukturschwachen Regionen in Betracht gezogen. 

Von Seiten der Wohlfahrtsverbände ist beabsichtigt, die Arbeitsgelegenhei-

ten zunächst in Pflege- und Betreuungseinrichtungen (z. B. Kinderkrippen, 

Ganztagsschulen, Tagespflegestellen) anzubieten. Arbeitslose, die für Ar-

beiten in diesen Bereichen ungeeignet erscheinen, sollen im kommunalen 

Umwelt- und Kulturbereich eingesetzt werden. Darüber hinaus stehen 

rund 60.000 zurzeit unbesetzte Zivildienststellen als mögliche Einsatzge-

biete zur Disposition. Die geplanten Einsatzbereiche - die zu einem nicht 

unbeträchtlichen Teil durch einen hohen Anteil beschäftigter Frauen ge-
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kennzeichnet sind - weisen darauf hin, dass im Bereich der Arbeitsgele-

genheiten der Aspekt des Gender Mainstreaming besondere Beachtung 

erfordert. 

Vor dem Hintergrund der Intentionen des Gesetzes einerseits sowie den 

möglicherweise großen regionalen Unterschieden in der konkreten Ausges-

taltung der Arbeitsgelegenheiten/Zusatzjobs andererseits, sind aus Sicht 

des IAB folgende Fragen von besonderem Interesse: 

• Wie setzt sich der Personenkreis derjenigen, denen eine Arbeitsgele-

genheit angeboten wird, konkret zusammen? Werden diese Angebote 

von den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen angenommen? 

• Inwiefern wird auf das aktive Bemühen der Arbeitslosen um eine Ar-

beitsgelegenheit eingegangen bzw. kann darauf eingegangen werden 

(Problem: Verfügbarkeit von Daten). 

• Inwiefern tragen die Arbeitsgelegenheiten zur Verminderung der Hilfe-

bedürftigkeit und zur Integration der Betroffenen in den ersten Arbeits-

markt und in die Gesellschaft bei? Inwieweit treten nicht beabsichtigte 

Nebenwirkungen - wie eine Stigmatisierung als Hilfebedürftige bei Be-

werbungen oder eine zunehmende Abwendung vom ersten Arbeits-

markt - auf? 

• Welche begleitenden Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Verbesserung 

oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit der Arbeitsuchenden wer-

den angeboten und durchgeführt? In welchem Umfang erfolgt eine Qua-

lifizierung der vermittelten Personen im Rahmen der Arbeitsgelegenhei-

ten? 

• In welche Einrichtungen und Tätigkeiten werden erwerbsfähige Hilfebe-

dürftige vermittelt? Von welcher Dauer und welchem zeitlichen Umfang 

sind die Arbeitsgelegenheiten? Letztere Aspekte stehen in engem Zu-

sammenhang zur betrieblichen Perspektive (Abschnitt 5). 

• Inwieweit wird bei der Vermittlung der qualifikatorischen Eignung und 

den familienspezifischen Lebensverhältnissen der Arbeitslosen Rechnung 

getragen? 
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4.4 Neuregelungen zum Leistungsbezug, Anreize und 
Sanktionen 

Neben der Evaluation der aktiven Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

ist zu prüfen: 

• Wirken sich die Veränderungen in der Gewährung der Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhaltes auf die individuellen Erwerbsverläufe 

aus? Wenn ja: Wie? 

• In welchem Umfang führen Modifikationen bei Leistungen, Anreizen und 

Sanktionen auch zu einer gewissen „Bestandsbereinigung“ bei der re-

gistrierten Arbeitslosigkeit? 

Das Gesetz stellt die Leistungen Alg II und Sozialgeld bereit, weiterhin 

kann das Einstiegsgeld in § 29 einen Anreiz zur Aufnahme einer Erwerbs-

tätigkeit darstellen. Gleichzeitig wird in § 31 die Möglichkeit zur Absen-

kung oder zum Wegfall von Alg II eröffnet, wenn erwerbsfähige Hilfebe-

dürftige Eingliederungsvereinbarungen oder zumutbare Arbeiten ablehnen 

bzw. Vereinbarungen nicht einhalten. 

Die Schwierigkeit bei der Überprüfung des Einflusses dieser Veränderun-

gen im Leistungsrecht auf die individuellen Arbeitslosigkeitsdauern und auf 

die Übergänge in Erwerbstätigkeit, Maßnahmen und Nichterwerbstätigkeit 

besteht in der Konstruktion einer hinreichend exakten kontrafaktischen 

Situation (siehe auch Abschnitt 8.2). Da es sich um eine bundesweit ein-

heitliche Neuregelung handelt, existiert keine Vergleichsgruppe von Perso-

nen, die noch nach altem Recht Leistungen beziehen. Trotz dieser Proble-

me der Ermittlung kausaler Effekte erscheint dem IAB der Versuch einer 

Evaluation ausgesprochen wichtig - eine Beschreibung von Veränderungen 

im Zeitablauf könnte hier bereits wichtige Hinweise für die Wirtschaftpoli-

tik bereitstellen. 

Grundsätzlich wäre zu prüfen, ob sich eine Kontrollgruppe für Alg II-Emp-

fänger mit Rückgriff auf die Vergangenheit konstruieren ließe - auf Basis 

von Personen, die ähnliche Merkmale wie die Alg II-Empfänger sowie eine 

ähnliche Historie aufgewiesen haben, aber Arbeitslosenhilfe bezogen ha-

ben. Ein Vergleich mit früheren Sozialhilfeempfängern dürfte bereits an 

fehlenden Datenverfügbarkeiten scheitern. Im Anschluss könnten für ent-

sprechend gematchte Gruppen Zeitdaueranalysen für das Risiko des Ver-
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bleibs in Arbeitslosigkeit bzw. den Abgang in eine Beschäftigung, in eine 

Maßnahme oder in die Nichterwerbstätigkeit geschätzt werden. Dabei ist 

jedoch zu bedenken, dass eindeutige kausale Interpretationen bereits da-

durch unmöglich werden, dass sowohl die konjunkturelle Situation als 

auch das gesamte institutionelle Umfeld für die Treatment-Gruppe (Alg II-

Empfänger) und die Vergleichsgruppe (Arbeitslosenhilfe- bzw. Sozialhilfe-

empfänger) nicht vergleichbar sind. 

Alternativ wäre zu überlegen, ob sich als Vergleichsgruppe für Alg II-

Empfänger eventuell Personen heranziehen lassen, die zum gleichen Zeit-

punkt in Arbeitslosigkeit eingetreten sind, aber Anspruch auf Alg I haben. 

Hier tritt jedoch bei der Kontrollgruppenbildung das Problem auf, dass 

Alg II in der Regel nach Ausschöpfung und erfolglosen Eingliederungsbe-

mühungen während der Alg I-Phase gewährt wird. Neben systematischen 

Unterschieden in der Erwerbsbiografie ist zu vermuten, dass Alg I-Empfän-

ger produktiver als Alg II-Empfänger sein werden und bessere Vermitt-

lungschancen aufweisen. Analoge Probleme treten bei dem Personenkreis 

auf, der nach alter Regelung ausschließlich Ansprüche auf Sozialhilfe hat-

te. 

Für einzelne Anreiz- oder Sanktionsinstrumente, bei denen von einem ge-

wissen Ermessensspielraum der Vermittler auszugehen ist und eine kont-

rafaktische Situation somit konstruierbar sein könnte – ist hingegen denk-

bar, den differentiellen Einfluss auf das individuelle Verhalten zu untersu-

chen. Dies gilt für das Einstiegsgeld, aber auch für Kürzungen oder Strei-

chungen im Bezug von Alg II. 

4.5 Jugendliche als besondere Zielgruppe  
Nach SGB II verfügen Jugendliche in Abhängigkeit von der Haushaltssitua-

tion (Begründung und Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft) und 

eignerer Erwerbssituation (voll erwerbsfähig, eingeschränkt erwerbsfähig 

oder nicht erwerbsfähig) in unterschiedlichem Umfang über Ansprüche 

nach SGB II. Besondere Bedeutung kommt dabei zum einen dem Alter Ju-

gendlicher zu sowie der individuellen Lebenslaufposition im Übergang von 

der Schule in Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Daraus ergeben sich ideal-

typisch betrachtet drei Gruppen Jugendlicher: 
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• Als nicht erwerbsfähig zählen Jugendliche in schulischer Ausbildung, die 

unter 21 Jahre alt sind; 

• Als erwerbsfähig, jedoch eingeschränkt verfügbar sind Jugendliche ein-

zustufen, die sich in schulischer Ausbildung befinden und älter als 20 

Jahre sind; 

• Als uneingeschränkt erwerbsfähig werden Jugendliche eingestuft, die 

erwerbstätig bzw. arbeitslos sind. 

Soweit erwerbsfähigen Jugendlichen Leistungen nach SGB II bzw. SGB III 

zustehen, sind sie wie andere arbeitsmarktrelevante Gruppen auch im 

Rahmen der Wirkungsforschung zu berücksichtigen. 

Auf Grundlage der bislang durchgeführten Verlaufsforschung zur school-

to-work-transition Jugendlicher ist zu erwarten, dass Jugendliche auf 

Grund der höheren Dynamik in dieser Lebensphase vermutlich relativ häu-

figer die Rechtskreise SGB II und SGB III wechseln. Weiterhin sind ergän-

zende Hilfesysteme wie etwa die Ausbildungsförderung zu beachten. Mit 

Blick auf die komplexen institutionellen, aber insbesondere auch biogra-

phischen Verläufe im Übergang von der Schule in Ausbildung und Beschäf-

tigung, greift allerdings eine nur auf Maßnahmen fokussierte Betrachtung 

zu kurz. Instrumentenbezogene Befunde sind einzubinden in verlaufsori-

entierte Analysen, die den Übergang Jugendlicher von Schule in Ausbil-

dung und Beschäftigung insgesamt umfassen. Besondere Bedeutung 

kommt dabei der Frage nach den Auswirkungen von SGB II auf individuel-

le Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsentscheidungen zu. Vor diesem 

Hintergrund ist zu fragen: 

• Inwieweit die SGB II-Förderung Einfluss nimmt auf die individuelle Ent-

scheidung des Übergangs in allgemein bildende und berufliche Ausbil-

dung bzw. Erwerbstätigkeit; 

• Inwieweit nachholende allgemein bildende und berufliche Ausbildungs-

gänge ermöglicht werden; 

• Inwieweit leistungsschwächere und sozial benachteiligte Jugendliche 

beim Zugang in ausbildungsvorbereitende, berufsqualifizierende bzw. 

berufsvorbereitende Angebote Unterstützung erfahren; 
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• Inwiefern sich die Integration in das Erwerbsleben und die ersten Er-

werbsjahre SGB II-Geförderter Jugendlichen von anderen Jugendlichen 

unterscheiden. 

Bereits durchgeführte umfangreiche Literatur- und Forschungsprojektre-

cherchen haben bislang aufgezeigt, dass zur Situation Sozialhilfe-bezie-

hender Jugendlicher nur sehr begrenzt Forschungsbefunde vorliegen, bzw. 

Projekte durchgeführt wurden. In einem ersten Schritt ist die Bestands-

aufnahme vorliegender Forschungsansätze durch einen Workshop abzu-

schließen und darauf aufbauend ein spezifiziertes Forschungsprogramm 

auszuarbeiten, das dem weiten Spektrum von Problemlagen Jugendlicher 

Rechnung trägt. Besondere Bedeutung ist dabei auch den regionalen und 

institutionellen Varianten der Förderung Jugendlicher zuzuwenden. 

5 Mittelfristiger Forschungsbedarf auf der Haus-
haltsebene 

Das durch das SBG II vorgegebene Konzept der Bedarfsgemeinschaft imp-

liziert, dass neben individuellen Entscheidungen über Bildung, Ausbildung 

und Beschäftigung auch der über die Bedarfsgemeinschaft erfasste Haus-

haltskontext zu analysieren ist. Im Spannungsfeld der durch das SGB II 

vorgegebenen institutionellen Restriktionen und individueller Handlungs-

optionen sind damit auch die folgenden Fragen zu beantworten: 

• Wie wirkt sich die Reform des Leistungsrechts auf die Einkommenssitua-

tion und das Armutsrisiko betroffener Haushalte aus? Zu berücksichti-

gen sind dabei sowohl Personen, die Leistungen beziehen als auch sol-

che, die eine „zumutbare“ Tätigkeit im Niedriglohnsektor aufgenommen 

haben. 

• Wie hoch ist die Mobilität in und aus Leistungsbezug und Beschäftigung 

- unter besonderer Berücksichtigung des Niedriglohnbereichs - im Haus-

haltskontext? 

• Lassen sich hinsichtlich der Bildungs- und Ausbildungsentscheidungen 

bei den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaften spezifische Entwicklun-

gen feststellen? 

• Inwiefern wird bei der Vermittlung in Maßnahmen und Arbeitsgelegen-

heiten den familienspezifischen Lebensverhältnissen von Arbeitslosen 
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Rechnung getragen? Wie wird die Aktivierung von bisher nicht erwerbs-

tätigen Partnern umgesetzt? 

Zu berücksichtigen sind Zusammenhänge mit weiteren Politikbereichen 

- namentlich gesellschaftspolitische Aspekte - die sich nur schwer quantifi-

zieren und evaluieren lassen dürften. 

Die Datenlage ist schwierig. Im SOEP, das im Prinzip Informationen zu 

Haushaltskontext, Bildungsentscheidungen und Einkommensquellen er-

fragt, sind die Arbeitslosenzahlen absolut gesehen niedrig, und Informati-

onen für das Jahr 2005 werden nicht vor Ende 2006 zur Verfügung ste-

hen. Die in fünfjährigem Abstand durchgeführte Einkommens- und Ver-

brauchsstichprobe wurde das letzte Mal im Jahr 2003 durchgeführt, so 

dass auf dieser Basis Fortschreibungen hinsichtlich der Einkommensent-

wicklung der Haushalte kalkuliert werden könnten. Allerdings enthält die 

Einkommens- und Verbrauchsstichprobe keine Informationen zur Mobilität 

von Arbeitnehmern und zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen oder so-

zialhilfespezifischen Leistungen. Zu prüfen ist, ob ausgehend von den Pro-

zessdaten der BA ein spezifisches Haushaltspanel aufgebaut werden muss, 

mit auf die Alg II-Forschung fokussierten Befragungsteilen. 

6 Mittelfristiger Forschungsbedarf auf der Be-
triebsebene 

Innerhalb von Betrieben werden sich in Folge der Umsetzung von Hartz IV 

Stellenbesetzungsprozesse verändern. Einen Überblick über die Entwick-

lung der betrieblichen Arbeitsnachfrage gibt das „Angebot offener Stellen“. 

Veränderungen der Struktur des Stellenangebotes können übergreifend 

anhand der Ergebnisse der IAB-Erhebung der offenen Stellen abbildet 

werden. Die Erhebung wäre entsprechend durch Sonderfragen zu ergän-

zen. 

Insbesondere der bereits angesprochene Forschungsbedarf zu Arbeitsge-

legenheiten auf der Individualebene setzt sich auf der betrieblichen Ebene 

fort. Grundlegend ist hier zu hinterfragen: Ob, auf welche Weise und in 

welchem Umfang verändern Arbeitsgelegenheiten das Beschäftigungsver-

halten von Unternehmen? Auf Basis des IAB-Betriebspanels sind hierzu 

sowohl Quer- als auch Längsschnittaussagen möglich, die neben dem 

Nachfrageverhalten von Betrieben auf dem Arbeitsmarkt auch deren wirt-
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schaftliche Situation, Managementstrategien und andere Parameter der 

vergleichenden Auswertung zugänglich machen. 

Als problematisch wird vor allem die Erbringung marktnaher Dienstleistun-

gen im Rahmen solcher Arbeitsgelegenheiten angesehen; sie kann zu Mit-

nahmeeffekten führen, reguläre Beschäftigung im selben Betrieb oder in 

anderen Betrieben substituieren, marktübliche Qualitätsstandards der 

Leistungen absenken und Preisdruck ausüben sowie das Lohnabstandsge-

bot abschwächen. Ein Beispiel soll die Problematik illustrieren: Die Pflege 

öffentlicher Anlagen kann von Mitarbeitern kommunaler Organe erledigt 

werden, aber auch von gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaften oder 

von Privatfirmen unterschiedlichsten Zuschnitts. Die Vorstellung ist nicht 

ganz abwegig, dass Landschaftsgärtner Personal abbauen, das dann nach 

gewisser Zeit, in Arbeitsgelegenheiten eingesetzt, dieselben Anlagen pflegt 

wie vorher. 

Als wichtige Instrumente zur Verhinderung von Nachteilen für die Privat-

wirtschaft sind das Gemeinnützigkeitsprinzip, das Zusätzlichkeitsprinzip, 

die Begrenzung auf arbeitsmarktpolitischen Bedarf, Begründungspflicht 

von Ausnahmen, Reintegrationsorientierung, ein Beirat aus den Arbeits-

marktparteien und ein jährlicher regionaler Bericht vorgesehen – was be-

reits die ‚Sensibilität’ dieses Aspektes des SGB II unterstreicht und auf die 

Notwendigkeit einer fokussierten Evaluation hinweist. 

Für eine betriebsbezogene Wirkungsforschung zur Einrichtung von Arbeits-

gelegenheiten nach SGB II am IAB ergeben sich vor diesem Hintergrund 

folgende Detailfragen: 

• In welchen Betrieben der öffentlichen, gemeinnützigen und privaten 

Wirtschaft entstehen Arbeitsgelegenheiten? Welchen Typs? In welchem 

Umfang? 

• Welche Auswirkungen hat dies in den Betrieben auf das Volumen an re-

gulärer Beschäftigung? 

• Erfahren Betriebe durch Arbeitsgelegenheiten Wettbewerbsnachteile  

oder Wettbewerbsvorteile? Ist das Problem den betrieblichen Akteuren 

überhaupt bekannt? 
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• Lassen sich in ein und derselben Branche Verschiebungseffekte von Be-

schäftigungsvolumina von privaten zu öffentlichen oder gemeinnützigen 

Einrichtungen oder umgekehrt beobachten? 

Am IAB existieren mit der Erhebung zu ‚Personalbedarf und Offenen Stel-

len’ und dem IAB-Betriebspanel zwei regelmäßige Betriebsbefragungen 

unterschiedlichen, sich ergänzenden Zuschnitts, die bei entsprechender 

Vorbereitung in der Lage wären, Daten zu diesen Themen bereitzustellen. 

Im Rahmen des IAB-Betriebspanels wäre eine temporäre Aufstockung der 

Stichprobe in den für die ‚Arbeitsgelegenheiten’ maßgeblichen Branchen 

(personenbezogene Dienstleistungen, Non-Profit-Organisationen, öffentli-

cher Sektor) für die Welle 2006 zu planen. 

7 Forschungsbedarf auf der regionalen Ebene 
Eine Evaluation der Instrumente des SGB II muss auch auf der regionalen 

Ebene erfolgen. Zunächst ist die zentrale Zielgröße verschiedener Re-

formmaßnahmen die Reduzierung von Arbeitslosigkeit, die sich direkt re-

gional messen lässt, und die mit der regional unterschiedlichen Intensität 

des Instrumenteneinsatzes in Beziehung gesetzt werden kann. Dabei tre-

ten allerdings Endogenitätsprobleme auf: Der Maßnahmeeinsatz beein-

flusst die Arbeitslosigkeit, und diese den Maßnahmeeinsatz. Hier kann auf 

spezielle Ansätze der dynamischen Panelanalyse zurückgegriffen werden, 

die von der IAB-Regionalforschung für die Evaluation der Instrumente der 

ersten Generation von Arbeitsmarktreformen entwickelt werden. 

Bei der allgemeinen Beurteilung der SBG II- Maßnahmen wird weiterhin 

häufig zwischen den Arbeitsgemeinschaften (ARGE) und den herausoptie-

renden Kreisen zu unterscheiden sein, da die Implementationsart jeweils 

spezifisch ist („Options-Mainstreaming“). Die Art der Implementation und 

ihre Effekte können dabei nicht ohne weiteres von denen der regionalen 

Arbeitsmarktlage getrennt werden. Hier wird die Regionalforschung nach 

Ansätzen suchen müssen, die eine Identifizierung einzelner Bestimmungs-

gründe von Erfolg und Misserfolg zumindest in bestimmtem Grade erlau-

ben. 
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Die Beurteilung der Effektivität der beiden neuen Organisationsformen von 

Arbeitsmarktpolitik ist letztlich eine genuin regionale Frage: 

• Gelingt es den ARGE oder den herausoptierenden Gemeinden im Ende 

besser, die regionalen Arbeitsmarktprobleme zu lösen? 

• Gibt es innerhalb kooptierender Gemeinden und auch der Arbeitsge-

meinschaften unterschiedliche Strukturen und Vorgehensweisen (z. B. 

hinsichtlich der Einschaltung Dritter), die sich kausal mit dem Erfolg in 

Verbindung bringen lassen? 

In eine Gesamtbeurteilung sollten dabei Ergebnisse des „Options-Main-

streamings“ in den einzelnen Arbeitspaketen (auch der übrigen For-

schungsfelder) einfließen. Wesentliche zusätzliche Bausteine werden im 

Rahmen der Forschung zum Optionsgesetz nach § 6c SGB II zu entwickeln 

sein.  

Es ist schließlich sinnvoll, einerseits diejenigen ARGEs, andererseits dieje-

nigen herausoptierenden Gemeinden längerfristig zu beobachten, die regi-

onale Fühlungsvorteile realisieren können. Dies erfordert auch qualitative 

Methoden der Datenerhebung und die Erarbeitung von regionalen Fallstu-

dien mit dem Hintergrund globaler quantitativer Analysen. 

8 Forschungsbedarf auf der gesamtwirtschaftli-
chen Ebene 

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des geänderten Leistungsrech-

tes sind vielschichtiger Natur. Von besonderem Interesse dürften Vertei-

lungswirkungen sowie gesamtfiskalische Aspekte wie auch die Wirkungen 

auf Niveau und Struktur von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit sein. 

8.1 Verteilungswirkungen und fiskalische Effekte 
Die Einführung des SGB II führt zunächst - ohne Berücksichtigung von 

Verhaltensanpassungen - zur Veränderung der individuellen Wohlfahrt der 

Betroffenen und der personellen Einkommensverteilung. Um das Ausmaß 

und die Struktur der Verteilungswirkungen der Reform festzustellen, muss 

auf einer detaillierten Untersuchung auf der Haushaltsebene aufgebaut 

werden. Zur Bestimmung der Verteilungseffekte bietet sich die Verwen-

dung eines Mikrosimulationsmodells an. 



IABIABIABIABForschungsbericht Nr. 6/2004   

 

21

Die gesamtfiskalischen Effekte sind eng mit den Verteilungseffekten ver-

knüpft, denn die Summe der individuellen Veränderungen entspricht bei 

statischer Betrachtung per Definition der fiskalischen Be- bzw. Entlastung. 

In der dynamischen Perspektive kann der Frage nachgegangen werden, 

inwieweit die Reform die fiskalischen Kosten der Arbeitslosigkeit vermin-

dert. 

8.2 Beschäftigungseffekte 
Bereits in der kurzen Frist werden die Veränderungen im Transferbezug 

auch das Verhalten der Wirtschaftssubjekte beeinflussen; die dynamischen 

Verteilungseffekte unterscheiden sich daher von den statischen. 

Die mit der Einführung des SGB II verbundene Veränderung der finanziel-

len Absicherung der Hilfeempfänger sowie die veränderten Zumutbarkeits-

regeln beeinflussen direkt das individuelle Arbeitsangebotsverhalten. Vor-

aussetzung einer Evaluation von Maßnahmen auf der Individualebene ist 

jedoch, dass diese nicht alle Hilfeempfänger gleichermaßen betreffen. Da 

die Reform zur gleichen Zeit bundesweit eingeführt wird, ist es kaum mög-

lich, mithilfe des Vergleichsgruppenansatzes mikroanalytisch eine befriedi-

gende kontrafaktische Situation zu konstruieren (vgl. Abschnitt 4.4), son-

dern es muss ein makroanalytischer Ansatz bzw. ein Simulationsdesign 

gewählt werden. 

Untersuchungsgegenstand ist damit die Veränderung des gesamtwirt-

schaftlichen Arbeitsangebotes. Die Höhe des Beschäftigungseffekts hängt 

langfristig - unter Vernachlässigung sonstiger gesamtwirtschaftlicher Ein-

flüsse - davon ab, wie sehr sich die Reservationslöhne ändern. Zusätzlich 

kommt es auf das Verhalten der Arbeitsnachfrager an, und ob sie die 

möglichen Beschäftigungszuwächse realisieren. Neben veränderten indivi-

duellen Anreizen sind jedoch auch Auswirkungen auf die kollektive Lohn-

findung für die Veränderung der Reservationslöhne von Bedeutung. 

In der kurzen Frist können sinkende Lohnersatzleistungen zudem die ge-

samtwirtschaftliche Nachfrage negativ beeinflussen. Insbesondere in Regi-

onen mit vielen Leistungsbeziehern ist das Auftreten eines solchen Effek-

tes wahrscheinlich. Ob sich hieraus auch längerfristig negative Folgen er-

geben und wie diese aussehen (z. B. verstärkte Binnenwanderung), dürfte 

- insbesondere für Ostdeutschland - von großem politischen Interesse 
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sein. Daneben sind auch mögliche Verschiebungen zwischen registrierter 

Arbeitslosigkeit und Stiller Reserve zu analysieren. Schließlich können sich 

hinsichtlich der Stellenbesetzungsprozesse Veränderungen ergeben. 

Das IAB sieht hier zwei Ansatzpunkte: 

• Erstens lassen sich durch eine Analyse des Erwerbspersonenpotenzials 

und seiner Komponenten vor dem Hintergrund der konjunkturellen Ent-

wicklung die Wirkungen der Einführung des SGB II auf Arbeitslosigkeit, 

Beschäftigung sowie Personen in Stiller Reserve und Nichterwerbstätig-

keit abschätzen. 

• Zweitens wäre ein Mikrosimulationsmodell zur Analyse der Änderungen 

im Erwerbsverhalten (s. Abschnitte 4.4 und 8.1) mit einem empirischen 

Arbeitsangebotsmodell zu verknüpfen. Zur Untersuchung der Beschäfti-

gungseffekte wird dieses Arbeitsangebotsmodell in ein numerisches 

Gleichgewichtsmodell integriert. Damit ist es möglich, die gesamtwirt-

schaftlichen Effekte veränderter individueller Reservationslöhne zu stu-

dieren und dabei auch den Zusammenhang zwischen Lohnersatzleistun-

gen und den Tariflöhnen zu berücksichtigen. Diese Methode stellt eine 

Möglichkeit dar, die langfristigen gesamtwirtschaftlichen Effekte des re-

formierten Leistungsbezugs zu untersuchen. Daneben bietet dieser An-

satz auch die Chance, die Auswirkungen der im SGB II vorgesehenen 

Eingliederungsleistungen (Einstiegsgeld, Arbeitsgelegenheiten) in isolier-

ter Form zu studieren. Vor einer Simulationsstudie wäre es jedoch not-

wendig, die Modellierung der Lohnersatzleistung im bestehenden nume-

rischen Gleichgewichtsmodell grundsätzlich zu überprüfen bzw. zu über-

arbeiten und die Voraussetzungen für die Untersuchung von Maßnah-

men zu schaffen (vgl. Abschnitt 4.1). Mit einem solchen Modell stünde 

auf Dauer ein leistungsfähiges Instrument zur Untersuchung von ge-

planten bzw. realisierten Reformen des Steuer- und Sozialrechts zur 

Verfügung, welches dann auch bei der Planung weiterer Reformschritte 

verwendet werden könnte.  

9 Aktivierungsstrategien im internationalen Ver-
gleich 

Zwar gibt es im internationalen Kontext keine Reform, welche der Zu-

sammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in Deutschland entspre-
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chen würde. Doch wurden in einer Reihe von Ländern wie z. B. in Großbri-

tannien, USA und den Niederlanden Sozialhilfereformen implementiert, die 

verstärkt Aktivierungsstrategien für den Personenkreis der erwerbsfähigen 

Sozialhilfebezieher bzw. Langzeitarbeitslosen nutzen („workfare“). Dabei 

wurden - analog zur Einführung des ALG II in Deutschland - ebenfalls Zu-

mutbarkeits- und Sanktionskriterien verschärft, passive Leistungen grund-

legend verändert und die Gewährung von Transferleistungen enger an die 

Aufnahme einer Beschäftigung geknüpft. Aktivierende Eingliederungshilfen 

wie z. B. öffentlich geförderte und finanzierte Arbeitsgelegenheiten wurden 

ausgebaut, die Betreuungsstrukturen (Betreuungsschlüssel, ergänzende 

Leistungen bei spezifischen Problemlagen) wurden verbessert. Zudem er-

folgte eine stärkere Individualisierung der Re-Integrationsmaßnahmen 

durch die Einführung von Fallmanagement und eine organisatorische In-

tegration der Betreuung in einer einheitlichen Anlaufstelle (Job Center). 

Durch den internationalen Vergleich soll ein Beitrag zur Klärung der zent-

ralen Frage geleistet werden, unter welchen institutionellen und konjunk-

turellen Kontextbedingungen Strategien der Aktivierung für erwerbsfähige 

Sozialhilfebezieher funktionieren, d. h. wie sich Aktivierungsstrategien auf 

Dauer von Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug, Übergänge in verschiede-

ne Formen der Erwerbstätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit im spezifischen 

nationalen Kontext auswirken. Bezogen auf das SGB II in Deutschland 

stellen sich folgende zentrale Fragen: 

• Welche neuen Instrumente wurden in anderen Ländern zur Aktivierung 

der Zielgruppe (erwerbsfähige Sozialhilfebezieher) entwickelt, imple-

mentiert und kombiniert? 

• Welche Instrumente (z. B. Fallmanagement, Einschaltung Dritter) haben 

sich unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten als erfolgreich erwiesen? 

• Wie hängt die Wirkung von den Gestaltungsmerkmalen einer Aktivie-

rung ab? 

• Welchen Effekt haben Reformen im Leistungsrecht bzw. durch welche 

Form der Ausgestaltung der passiven Leistungen kann Aktivierung opti-

miert werden? 

• Welchen Einfluss haben Steuerungsformen der Arbeitsmarktpolitik 

(Zentralisierung, Dezentralisierung/Kommunalisierung, Privatisierung) 

auf die angestrebten Aktivierungsziele? 
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• Wie sehen die Übergangsraten in Erwerbstätigkeit auf dem ersten Ar-

beitsmarkt aus?  

• Welche Auswirkungen haben die Reformen auf die Übergangsrate in 

Langzeitarbeitslosigkeit? 

• Welche Rückwirkungen haben Aktivierungsstrategien für erwerbsfähige 

Sozialhilfebezieher auf andere Beschäftigte, auf die Struktur und Höhe 

der Löhne, auf die öffentlichen Haushalte und andere Größen? 

Für die Beantwortung dieser Fragen und die Ableitung von Rückschlüssen 

für die effektive Implementation und Weiterentwicklung des SGB II ist ein 

systematischer Vergleich der Änderungen im Leistungsrecht, der aktivie-

renden Eingliederungshilfen und der damit verbundenen institutionellen 

Veränderungen in ausgewählten Ländern notwendig. Hierbei kann einer-

seits auf vorliegende wissenschaftliche Evaluationsstudien zurückgegriffen 

werden, die systematisch aufbereitet und ausgewertet werden. Ergänzend 

soll aber versucht werden, durch eigene Analysen Zusammenhänge zwi-

schen dem Einsatz aktivierender Instrumente, den Veränderungen im 

Leistungsrecht und der Arbeitsmarktsituation von erwerbsfähigen Hilfebe-

ziehern zu untersuchen. 

Im Mittelpunkt der Analyse sollte die Untersuchung von Übergangsraten 

öffentlich geförderter Beschäftigung in Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit 

und die Rückwirkung auf die Langzeitarbeitslosigkeit stehen. 

10 Fazit 
Das vorliegende IAB-Konzept bedarf weiterer Diskussion und Spezifizie-

rung und sicherlich auch der Ergänzung. Es bleibt abzuwarten, wie und in 

welchem Umfang sich der Forschungsbedarf realisieren lässt. Dass ein sol-

cher besteht, ist angesichts der weit reichenden arbeitsmarkt- und sozial-

politischen Dimensionen dieses Teils der „Hartz-Reformen“ sicherlich un-

strittig - und wurde vom Gesetzgeber auch postuliert. 
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